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GEWINNFREIBETRAG 202 5 

 
Wie jedes Jahr um diese Zeit dürfen wir Sie auf die Vorteile des sogenannten Gewinnfreibetrages und 
dessen steuerlich optimale Ausnutzung vor Jahresende hinweisen.  
 
Natürliche Personen  können im Rahmen von Einzelunternehmen  und Personengesellschaften  in Form eines 
steuerlichen Gewinnfreibetrages bis zu 15 % ihres Gewinns aus einer betrieblichen Tätigkeit steuerfrei belassen. 
Die Staffelung des darüberhinausgehenden investitionsbedingten Gewinnfreibetrages ist im Bezug auf das Vorjahr  
unverändert. Um die Steuerbelastung Ihres Unternehmens zu optimieren, sollten Sie, sofern es wirtschaftlich auch 
sinnvoll ist, noch vor dem Jahresende Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter tätigen.  
 
Der Gewinnfreibetrag unterteilt sich in  

▪ einen automatisch vom Finanzamt zu berücksichtigenden investitionsunabhängigen Grundfreibetrag  (15 % 
von maximal EUR 3 3.000,00  seit 2024 ; somit bleiben maximal EUR 4. 950 ,00 Ihres Gewinns steuerfrei) und  

▪ einen von bestimmten Voraussetzungen abhängigen sowie in der Steuererklärung zu beantragenden investiti-
onsbedingten Gewinnfreibetrag  (kann von Pauschalierern jedoch nicht in Anspruch genommen werden).  

 
Bemessungsgrundlage für den Gewinnfreibetrag ist der Gewinn des Unternehmens unter Außerachtlassung von 
Gewinnen aus Betriebsveräußerungen, bestimmten Kapitaleinkünften, die dem Steuerabzug unterliegen und 
Grundstücksveräußerungen, die mit dem besonderen S teuersatz in Höhe von 30 % besteuert werden.  
 
Für Gewinne, bis EUR 17 8.000,00 können 13 % Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Für darüber - 
hinausgehende Gewinne, bis EUR 35 3.000,00 können 7 % und für darüberhinausgehende Gewinne, bis  
EUR 58 3.000,00 können 4,5 % geltend gemacht werden. Ab einem Gewinn von  EUR 58 3.001,00 kann kein  
Gewinnfreibetrag mehr berücksichtigt werden.  
 
Der maximal begünstigungsfähige Gewinn beträgt EUR 58 3.000,00. Der maximale Gewinnfreibetrag daher  
EUR 4 6.400,00 (inklusive Grundfreibetrag).  
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Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter  

Damit jedoch der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag in Anspruch genommen werden kann, müssen im Verlan-
gungsjahr 202 5 Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter getätigt werden, da die Höhe der Inanspruchnahme 
des Gewinnfreibetrags durch diese Investitionen gedeckt sein muss.  
 
Unter begünstigten Wirtschaftsgütern versteht man die Anschaffung von ungebrauchtem, körperlichem und  
abnutzbarem Anlagevermögen  mit mindestens 4-jähriger Nutzungsdauer  (ausgenommen zB PKW, gering -
wertige Wirtschaftsgüter) oder aber bestimmte Wertpapiere , die dem Betrieb mindestens vier Jahre gewidmet 
sind. Wichtig ist jedoch, dass die Investitionen  während des Jahres 20 25 erfolgt sind bzw noch vor dem  
31. Dezember 202 5 getätigt werden.  
 
Bei der Bestimmung der optimalen Höhe der Investitionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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